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Vertrag und Rechnung Nr.  _________________ 

 

Zwischen 

Der Firma:  „Das Schwimmhuis“ Säuglings- und Kleinkindschwimmen  

Inhaberin:  Ute Oesterreicher 

Anschrift:  Postfach 10 20 87 in 33520 Bielefeld 

und  

Name, Vorname 

Anschrift 

Telefonnummer (Handy) 

Mailadresse 

 

wird folgender Vertrag über die Erbringung von Schwimmunterricht durch die Fa. „Das Schwimmhuis“ geschlossen. 

Angemeldet zum Schwimmunterricht wird das Kind: 

  

Name, Vorname 

Anschrift 

Geburtsdatum 

Vertragsbeginn 

 

Inhalt des Vertrages: 

Der Kurs Säuglings – und Kleinkinderschwimmen findet wöchentlich statt. 

Er erstreckt sich auf die Dauer einer Zeitstunde. Dies beinhaltet regelmäßig 40 Minuten eigentliches Schwimmen und je-
weils 10 Min. Vor.- und Nachbereitung (Umziehen/Duschen). 

Das Entgelt beträgt pro Termin (einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer):  14,00 €   

Geschwister (gilt nur, wenn beide oder mehrere Kinder gleichzeitig Kurse belegen.)   12,50 € 
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Informationen zur Kursteilnahme 

Mit diesem Vertrag melden Sie sich unter Angabe des Namens und des Geburtsdatums Ihres Kindes zur Teilnahme verbind-
lich an. Bei der Planung der einzelnen Kurse finden in erster Linie die bestehenden Teilnehmerzahlen und Altersstrukturen 
Berücksichtigung. Bei allen Kursen - auch den "Schwimmlernkursen"! - ist ein Elternteil mit dem Kind im Wasser.  

Sie nehmen an einem Kurs teil 

    Tipps für Ihr Kind:     Sie benötigen: 

• eine engsitzende Hose mit abschließenden Bündchen 
• 2 Handtücher, davon eins als Unterlage 
• Badeschuhe, wenn es schon laufen kann 
• Eine kleine Stärkung für „hinterher“ 
• Die letzte Impfung sollte länger als 2 Tage zurückliegen 
• Ihr Kind sollte Infekt– und fieberfrei sein 

• Badekleidung 
• Badeschuhe 
• Badetuch 

 

Geben Sie dem Kind mindestens 45 Minuten vor dem Schwimmen keine Mahlzeiten mehr, und nehmen Sie sich Zeit, auch aus 
Hygienegründen, zum gemeinsamen Duschen vor dem Betreten des Schwimmbeckens.  

Während des Kurses liegt die Verantwortung für die Kinder bei den jeweiligen Begleitpersonen! Die Betreuung des oder der 
Kinder im gesamten Schwimmbadbereich erfolgt grundsätzlich durch Sie im Verhältnis 1:1. 

Gebühren: 

Die Kurskosten werden monatlich per Lastschriftmandat eingezogen, erstmalig im Monat vor Kursbeginn. Die Lastschrift 
erfolgt zum 15. jeden Monats (wiederkehrende Lastschrift). Die Nichtinanspruchnahme einzelner Kursstunden berechtigt 
nicht zur Ermäßigung des Rechnungsbetrages, Fehlstunden können nicht nachgeholt werden. Nicht gebührenpflichtig sind 
Ausfälle der Kurse seitens der Schwimmschule, durch zum Beispiel: Ferien, Krankheit der Kursleiterin bzw. Ausfall des je-
weiligen Kursortes durch technische Probleme. 

Neukunden haben ein Sonderkündigungsrecht: innerhalb von 48 Stunden nach der ersten Kursstunde kann der Vertrag 
schriftlich gekündigt werden. Dabei wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 20,00 € erhoben. 

Für Geschwisterkinder wird eine ermäßigte Kursgebühr eingezogen. Wird eines der Kinder abgemeldet, gilt das Verbleibende 
als voll zahlender Teilnehmer. 

Im Falle einer Nichteinlösung der Abbuchung mangels Kontodeckung wird eine erneute Abbuchung plus Bearbeitungsgebühr 
in Höhe von 20,00 € fällig. 

Mit Ihrer Unterschrift wird ein dauerhaftes Dienstleistungsverhältnis begründet. Um dieses zu beenden, muss der 
Schwimmschule bis 4 Wochen vor dem jeweiligen Quartalsende eine schriftliche Kündigung vorliegen. 
 
Die jeweiligen Fristen und Termine sind auf der Website www.babyschwimmen-bielefeld.de nachzulesen und gehen Ihnen in 
einem gesonderten Schreiben vor Kursbeginn, sofern uns eine gültige Mailadresse vorliegt, als Information per Mail zu. 

Mit seiner Einwilligung zum SEPA-Lastschriftverfahren bestätigt der Kunde die Teilnahme an einem Schwimmkurs der 
Schwimmschule Ute Oesterreicher („Das Schwimmhuis“). Ohne schriftliche Bestätigung und die damit verbundene Anerken-
nung der Vertragsbedingungen ist eine Teilnahme am Kursangebot nicht möglich. 
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Erteilung einer Einzugsermächtigung 

und eines SEPA-Lastschriftmandats 

Gläubiger: Ute Oesterreicher, Leihkamp 25, 33619 Bielefeld  
 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE50SKS00001876601  
Mandatsreferenz - wird separat mitgeteilt 
 
SEPA-Lastschriftmandat  
 
Ich ermächtige Ute Oesterreicher widerruflich, die von mir zu entrichtenden Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Ute Oesterreicher auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages 
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.  
 
 
 
 
 
_____________________________  
Vorname und Name (Kontoinhaber)  
 
_____________________________  
Straße und Hausnummer  
 
_____________________________  
Postleitzahl und Ort  
 
 
_____________________________  _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 
 
D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
IBAN  
 
 
 
 
_____________________________  
Datum, Ort und Unterschrift 
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Allgemeine Geschäftsbedingungen des "Schwimmhuis" 

• Alle Angebote und Terminangaben des „Schwimmhuis“ sind unverbindlich solange sie nicht schriftlich bestätigt 
wurden. Das „Schwimmhuis“ behält sich vor Kurszeiten und Kursorte gegebenenfalls zu ändern. 

• Mit einer schriftlichen oder digitalen Anmeldung zu einer angebotenen Veranstaltung kommt ein Vertrag zustande. 
Wurde zuvor ein mündlicher Vertrag, z. B. am Telefon geschlossen, wird dieser durch den schriftlichen Vertrag er-
setzt. Mit Abschluss des Vertrages bestätigt der Teilnehmer oder dessen Erziehungsberechtigter, dass keine 
schwerwiegenden Krankheiten, z. B. Herzfehler oder Trommelfellschäden bestehen. 

• Die Anmeldung zu den Kursen ist verbindlich. Zur Einziehung der Kursgebühr kann ausschließlich ein SEPA Mandat 
erteilt werden. Der Kurs ist nur im Quartals Abo möglich. 

• Die Teilnahme erfolgt eigenverantwortlich. Jeder Teilnehmer sollte eine Privathaftpflichtversicherung besitzen. 
• Jeder Teilnehmer unterliegt der Hausordnung des jeweiligen Bades und hat den Anweisungen der Kursleiterin Folge 

zu leisten. 
• Bei einem Abbruch eines Kurses wird grundsätzlich keine Kursgebühr zurückerstattet. Der Vergütungsanspruch be-

steht vielmehr auch bei Annahmeverzug, § 615 BGB. Dies gilt nicht, wenn der frei gewordene Kursplatz durch einen 
anderen Kursteilnehmer belegt werden kann. Die Verwaltungspauschale (20 Euro pro Kurs) wird in jedem Falle ein-
behalten. 

• Kann ein Kurs von Seiten des „Schwimmhuis“ nicht durchgeführt werden, bzw. muss abgebrochen werden, so wird 
das entrichtete Entgelt anteilig zurückerstattet. 

• Vorübergehend nicht zum Babyschwimmen dürfen Babys mit Ohrenentzündungen, Augenentzündungen, Fie-
ber/Durchfall, Erkältungskrankheiten, Pilzerkrankungen. Die Teilnahme sollte erst wieder am dritten Tag nach einer 
Impfung bzw. erst drei Tage nach fieberhaften Erkrankungen erfolgen. Bei Atemfunktionsstörungen, bei Herzer-
krankungen, behinderten Kindern und im Zweifel bitte Unbedenklichkeitsbescheinigung des Kinderarztes mitbrin-
gen. 

• Versäumte Termine können weder nachgeholt noch rückerstattet werden. 
• Die Haftung für Sach- und Personenschäden wird ausgeschlossen 
• Das „Schwimmhuis“ haftet nicht für Unterrichtsausfall durch höhere Gewalt. Die Abwesenheit des Teilnehmers, sei 

es auch aufgrund einer Erkrankung, reduziert die Kursgebühren nicht. 
• Das Foto- und Videomaterial, dass während der Kurse erstellt wird, kann vom „Schwimmhuis“ bzw. dem Teilnehmer 

zu Präsentationszwecken nach gegenseitiger Absprache verwandt werden. 
• Teilnehmer, die gegen die guten Sitten, sportliche Fairness, Haus- oder Geschäftsordnung verstoßen, können ohne 

Anspruch auf Erstattung der Kursgebühr von der Kursteilnahme ausgeschlossen werden. 
• Falls Teile dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen rechtsunwirksam sind oder werden, werden die übrigen Teile 

der Geschäftsbedingungen hiervon nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Teile tritt das allgemeine Recht. 
• Die Fa.  „Das Schwimmhuis – Säuglings- und Kleinkindschwimmen“ steht als Synonym für Ute Oesterreicher. 

 

 

Ich bin mit den Bedingungen einverstanden  ___________________________________________________ 

         Datum  Unterschrift 

 


